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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Raum Hengersberg 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

I. 

 
Auf Grund des § 17 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 
hat der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Raum Hengersberg folgende Haushalts-
satzung für das Jahr 2026 erlassen, die hiermit gem. Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 65 
Abs. 3 GO und Art. 24 Abs. 1 KommZG amtlich bekanntgemacht wird: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festge-
setzt;  
er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit je        1.153.600  € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit je            653.000 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Für das Haushaltsjahr 2026 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen hinaus 
keine neuen Kreditermächtigungen zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögen-
haushalt erforderlich.        
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 a  
 
Betriebskostenumlage: 
 
( 1 ) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs zur Finanzierung 

von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und der Ausgaben für die ordentliche Til-
gung von Krediten im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf     1.120.300 €   fest-
gesetzt.  

 
( 2 ) Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der von den Verbandsmitgliedern der Sammel-
 kläranlage jeweils zugeleiteten Abwassermenge des dem Haushaltsjahr vorvorher-
 gegangenen Jahres auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
 
( 3 ) Der Sammelkläranlage wurde im Jahr 2024 eine Abwassermenge von  595.616 m³
 zugeleitet. 
 

( 4 ) Die Betriebskostenumlage beträgt somit je m³ Abwasser                   1,88090985 €. 
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§ 4 b 
 
Investitionsumlage: 
 
( 1 ) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs zur Finanzierung 

von Investitionen, die mengenabhängige Anlageteile der Verbandsaufgaben dienen-
den Einrichtungen betreffen ( Umlagesoll M ) wird auf                     450.000 €   festge-
setzt. 

 
( 2 ) Der ungedeckte Bedarf nach Abs. 1 wird nach der von den Verbandsmitgliedern der 

Sammelkläranlage jeweils zugeleiteten Abwassermenge des dem Haushaltsjahr vor-
vorhergegangenen Jahres auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

 
( 3 ) Der Sammelkläranlage wurde im Jahr 2024 eine Abwassermenge von  595.616  m³
 zugeleitet. 
 
( 4 ) Die Investitionsumlage beträgt somit je m³ Abwasser                          0,75552033 €. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf   80.000  € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

II. 
 

           Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gem. Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V. m. Art. 65 
Abs. 3 GO  bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung beim Markt 
Hengersberg, Mimminger Str. 2, 94491 Hengersberg, Rathaus Zimmer Nr. 26, während der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf.  
 
 
 
Hengersberg, den 27.01.2026 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Raum Hengersberg 
 
gez. 
 
Christian Mayer 
Zweckverbandsvorsitzender 
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Aufgebotsverfahren 
 

 

 

 

 

Das Sparkassenbuch 

 

 

 

Nr. 3783057684 

 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf ist in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB wird 

das Sparkassenbuch hiermit aufgeboten und der Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 

Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden.  

Wenn innerhalb dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, wird das Sparkassenbuch für 

kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

 

Deggendorf, 19.01.2026 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Kraftloserklärung 

 
 

 

 

 

Das Sparkassenbuch 

 

 

 

Nr. 3785119052 

 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf wird gemäß Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

 

Deggendorf, 22.12.2025 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 

 

 
 


